
1081 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen desN ationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (877 der Bei
lagen): Vertrag zwischen der Republik Öster
reich und dem Australischen Bund über die 

Auslieferung 

Australien ist der dritte dem Rechtsbereich des 
Common Law angehörende Staat, mit dem 
österreich seit dem Jahre 1945 einen Ausliefe
rungsvertrag abgeschlossen hat. Der erste der
artige Vertrag wurde mit GroßbritannIen abge
schlossen (BGBI. Nr. 169/1970) und der zweite 
mit Kanada (BGBI. Nr. 324/1969). Bei Verhand
lungen über Auslieferungsverträge mit Staaten 
des anglo-amerikanischen Rechtsbereiches muß 
darauf Bedacht genommen werden, daß in diesen 
Staaten Auslieferungsgesetze gelten, die für den 
Abschluß von Auslieferungsverträgen einen be
stimmten Rahmen vorsehen. Es war daher nicht 
zu vermeiden, daß auch beim Auslieferungsver
trag mit Australien unter anderem auf Bestim
mungen des australischen Auslieferungsgesetzes 
vom Jahre 1966 Bedacht genommen werden 
mußte. Damit und mit den grundsätzlichen 
Unterschieden zwischen den Rechtssystemen des 
anglo-amerikanischen Rechtsbereiches einerseits 
und des kontinentaleuropäischen Bereiches an
dererseits ist es zu erklären, daß auch der vor
liegende Vertrag einige bedeutsame Unterschiede 
gegenüber den zwischen den kontinentaleuro
päischen Staaten üblichen Verträgen und damit 
auch zum Europäischen Auslieferungsüberein
kommen aufweist. Es ist aber gelungen, in den 
Entwurf alle jene Bestimmungen aufzunehmen, 
die nach österreichischer Auffassung unerläßlicher 
Bestandteil eines Auslieferungsvertrages sind. 

Dr. Kerstnig 
Berichterstatter 

Der erwähnte Vertrag ist gesetz ändernd und 
darf daher nur mit Genehmigung des National
rates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG abgeschlossen 
werden. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 13. März 
1974 in Verhandlung gezogen und nach dem 
Vortrag des Berichterstatters sowie Wortmel
dungen der Abgeordneten Dipl.-Ing. T sc h i da 
und Dr. Sc h w i m m e r, des Ausschußobman
nes Abgeordneten Z e i 11 i n ger und des 
Bundesministers für Justiz Dr. B rod a einstim
mig beschlossen, dem Nationalrat die Genehmi
gung des Abschlusses des Vertrages zu empfehlen. 

Der Ausschuß nahm eine Dn.ickfehlerberichti
gung insofern zur Kenntnis, als >es auf Seite 1 am 
Beginn des englischen Textes richtig "The Re
public 0 f Austria" zu lauten hat. 

Der Ausschuß ist der Meinung, daß im vor
liegenden Fall die Erlassung von Gesetzen zur 
Erfüllung des Staatsvertrages im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG in der geltenden Fassung entbehr
lich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

Der Abschluß des Vertrages zwischen der Re
publik österreich und dem Australischen Bund 
über die Auslieferung (877 der Beilagen) wird 
verfassungsmäßig genehmigt. 

Wien, am 13. März 1974 

Zeillinger 
Obmann 
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